Stellungnahme der CDU zur Neustrukturierung des Natur- und Landschaftsschutzgebietes „Hochholz-Kapellenbruch“

Die feuchte Senke zwischen Rheinebene und Kraichgau wurde 1991 als Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Hochholz-Kapellenbruch“ auf den Gemarkungen Wiesloch, Walldorf, Rauenberg, St. Leon-Rot und Malsch ausgewiesen. Das Naturschutzgebiet liegt hufeisenförmig um das Landschaftsschutzgebiet herum. Normalerweise ist es umgekehrt: Ein Landschaftsschutzgebiet umschließt ein Naturschutzgebiet als Pufferzone, was durch die Neustrukturierung dann auch erreicht werden kann! 
Seit 1991 hat sich in diesem Gebiet viel im Sinne des Naturschutzes getan. Mit Hilfe von Extensivierungsverträgen wurden Äcker in Wiesen umgewandelt und durch die ökologisch orientierte Grabenpflege wurde die Vegetation sowie die Tierwelt im Hochholz-Kapellenbruch gefördert. Auch wurde das Naturschutzgebiet ins europaweite Schutzgebietsnetz Natura 2000 aufgenommen, welches die typischen, besonderen und seltenen Lebensräume Europas repräsentiert und damit einen umfangreichen Beitrag leistet, die Biologische Vielfalt nachhaltig zu bewahren.
Bei meiner vegetationskundlichen Untersuchung im Jahre 2009 im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich insgesamt  über 450 Pflanzenarten gefunden, von denen acht auf der Roten Liste und 19 auf der Vorwarnliste der Roten Liste stehen. Auch aus Sicht der Vögel besitzt das Gebiet eine hohe Bedeutung. Das Storchenpaar, das auf Rauenberger Gemarkung 2008 das erste Mal brütete und Jungen aufzog nützt die vielen feuchten Wiesenflächen zur Nahrungssuche und als Lebensraum. Auch weitere gefährdete Vogel- und Fledermausarten wurden in diesem Gebiet beobachtet. 

Ebenfalls ist das Gebiet wichtig für den Hochwasserschutzes. Die feuchte Senke bildet ein Rückhalt des Niederschlagswassers besonders auch für das südlich angrenzende Industriegebiet Rot-Malsch und trägt gleichzeitig zur Grundwasserneubildung bei. Zu einer stärkeren Vernässung des Gebiets wird es nicht kommen. Das Hydraulische Gutachten aus dem Jahr 2005 hat ergeben, dass es bei einer Reduzierung der Grabenreinigung höchstens zu einem Grundwasseranstieg von 5-10 cm kommen kann.
Neben der Regulierung des Wasserhaushalts, des Klimas und der wichtigen Bedeutung als CO2-Senke ist der Wald ein bedeutender Lebensraum für unsere heimische Flora und Fauna. Der gesamte Kommunalwald auf Malscher Gemarkung ist bereits Naturschutzgebiet. Trotzdem bleibt zu überlegen, ob gewisse Waldbezirke wie z.B. die nassen Erlen-Bruchwälder nicht komplett aus der forstlichen Nutzung genommen werden sollten. Das dreiviertel Jahr steht dort das Grundwasser bis zu 30 cm über dem Erdboden, wodurch eine Waldbewirtschaftung sehr erschwert wird und das Befahren mit schwerem Gerät den Boden und dadurch die Tier- und Pflanzenwelt stark beeinträchtigt. Erlen-Bruchwälder haben in der Oberrheinebene ihren Verbreitungsschwerpunkt und sind in vielen Landesteilen Baden-Württembergs stark durch Entwässerungsmaßnahmen und Grundwasserabsenkungen bedroht. Dies sollte uns bewusst sein, dass wir auf Malscher Gemarkung noch einen sehr gut ausgeprägten, naturnahen Erlen-Bruchwald besitzen, den es besonders zu erhalten und zu schützen gilt. Durch den teilweisen Verzicht auf die forstliche Nutzung könnten wir ein positives Zeichen für unseren Wald und für unsere Heimat setzen. 

In den vergangenen 20 Jahren haben sich die Flächen im „Hochholz-Kapellenbruch“ so positiv entwickelt, dass es nur zu begrüßen ist, die gesamten Flächen unter Naturschutz zu stellen, sodass dadurch eine große, zusammenhängende Schutzfläche entsteht. Durch die Ausweisung kann die bis jetzt durchgeführte Ackernutzung weiterhin betrieben werden, wenn auch aus Gründen der feuchten Bodenverhältnisse sowie der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt eine Nutzung als Grünland in Form von Extensivierungsverträgen zu wünschen wäre. 
Ein weiterer wichtiger Grund zur Neustrukturierung, welcher uns immer im Hinterkopf bleiben sollte, ist die finanzielle Seite. Die Pflege der Gräben und Wiesenflächen ist unabdingbar. Aber dies kostet natürlich auch Geld. In Zeiten knapper Kasse und der immer geringer ausfallenden öffentlichen Mittel zur Durchführung der Pflegemaßnahmen ist eine Ausweisung zum Naturschutzgebiet nur zu begrüßen. Denn eine Anhebung des Schutzstatus führt zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass auch künftig für die Pflegemaßnahmen Geld bzw. Zuschüsse vom Land zur Verfügung gestellt werden, da sich die Mittelpriorisierung des Naturschutzes am Grad des Schutzstatus der betroffenen Flächen orientiert. Dies betrifft in unserem Falle besonders die großflächigen Wiesenflächen, welche 2/3 des gesamten Gebietes auf Malscher Gemarkung darstellen.

Schlussendlich kann man sagen, dass durch die Neustrukturierung zum Naturschutzgebiet nur Vorteile entstehen. Die Bewirtschaftung der Ackerflächen kann weitergeführt werden, die Pflege der Wiesen und Gräben findet im selben Maße wie die vergangenen 20 Jahre weiterhin statt und auch der Forst- und Jagdnutzung werden große Spielräume eingeräumt. Daher freuen wir uns, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe die Neustrukturierung des Natur- und Landschaftsschutzgebietes in Angriff genommen hat. Das Gebiet erfüllt das Kriterium einer wegen seiner Seltenheit, Vielfalt, besonderen Eigenart und hervorragenden Schönheit schützenswerten Landschaft, wovon sich der Gemeinderat bei einer Vor-Ort-Begehung im Herbst 2009 überzeugen konnte. Aus diesem Grund kann die CDU-Fraktion die Neustrukturierung des Natur- und Landschaftsschutzgebietes „Hochholz-Kapellenbruch“ nur begrüßen. 
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